
95/2

Auszuo AUS DEM PRoToKoLL
DES

REGIERuNGsRATEs DES KANToNs S0L0THURN
VOM

13. Dezember 1940. Nr.4418.

1.

Die Einwohne~genieinde Eppenberg—Wöschnau hat das im Auftrag
des Bau.—Departementes ausgearbeitete Projekt ft~r den Ausbau der

Durchgangestrasse in ihrem Gemeindegebiet gemäss Publikation im

Niederämter ~Anzeiger in der Zeit vom 10. bis 31. Mai 1940 als

Bebauungsplan öffentlich aufgelegt. Die Einwohnergemeindeversaimn—

lung vom 4. Juni 1940 genehmigte den Plan; drei Einsprecher er

klärten sich damit einverstanden, dass die Behandlung ihrer Be

gehren bis zum Zeitpunkt der Ausführung der darin vorgesehenen

Strassenerweiterung aufgeschoben werde, Gegen den Genehinigungs—

beschluss sind keine Beschwerden eingereicht worden, Der Plan kann

genehmigt werden.

II.

Der Regierun~erat beschliesst daher:

Der von der Einwohnergemeinde Eppenberg—Wösohnau am 4. Juni

1940 genehmigte Bebauiuagsplan. längs der Durchgangsstrasse wird

genehmigt.

PublkationskostenFr, 10,50 (Staatskanzlei Nr. 8335 N.N.).

Der Staateschreiber:

Bau—Departement (4).
Kantonsingenieur (2), mit 1 Exemplar des mit Genehmigungsvernierk

versehenen Planes.
Ammaxinamt der Einwohnergemeinde Eppenberg—Wösclmau, mit dito(Nacbn,),
Amtsblatt (nur Diapositiv).
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